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Sur Söepanblung folgenber
Srattanben:

SBeridit über bie £eprling?prüfungen pro 1895.

Anträge an ben ßentralborfianö betr. SBerffienbung ber

33unbe?fubbeution pro 1895.
Anregung ber SIbgeorbneten unb ber fßrüfun ggfreife
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£eprling?arbeitenau?ftellung in ® e n f.

a) SBorfdjläge für DBapI einer ©ppertenfommiffion.
b) Hnorbnungen betr. 2lu?«apl ber 9lu2fteHimgäobj[efte.

c) Siberfe DTtitglieber.
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c) Dîene 2Iu?fcpreibung für Sufcpüffe an Seprmeifter.
SlüfäHige «eitere Anregungen ober Anträge.
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eine? 3rtitiatibbegepren? unternommen «erben tonne."

$)ie SelegiertcnPerfammtmiß iteë fdjuieij. ©enterbe*
^tttiê in Sößfcl napm mit großer DJteprpeit folgenbe

^ für «k

die schweizer.

Meisterschaft
aller

Handwerke
und

Gewerbe,
deren

Innung!« und
UmeiW.

« ^M! - ^ ,< -'' ^ Z'M? ^>

ci) ^
^ iMîj z Hz-

"> " Praktische SlStter sur die Werkstatt
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Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer
Kunsthandwerker und Techniker

von UKMer Senn-HoMnMausen.

Grßil» fir die Mèà PybliWisnen des schmiz. Gewerbevereias.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aargauischen Schmiede- und Wagnermeistervereins,

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. öl?, per Jahr Fr. 7. 2kZ,

Inserate Lv Cts. Per Ispaltigs Petitzeile, bei größeren Aufträgen
entsprechenden Rabatt.

Schweizerischer Gewerbeverein.

Was bringt zu Hhren 1

Sich wehren!

Die Mitglieder der Central-
Prüfungskommission sind einge-

laden zu einer ordentl. Sitzung
auf:
Donnerstag den 7. Nov. 1895,

vormittags 19^ Uhr,

in den Konferenzsaal des kantonalen Technikums
in Bnrgdorf

à Behandlung folgender
Tr a kta n den:

Bericht über die Lehrlingsprüfungen pro 1895.

Anträge an den Centralvorstand betr. Verwendung der

Bundcssuvvention pro 1895.
Anregung der Abgeordneten nod der Prüfnngskreise

betreffend Organisation und Prüfungsverfahren.

Lehrlingsarbeitenausstellung in Genf,
a.) Vorschläge für Wahl einer Expertenkommission,

b) Anordnungen betr. Auswahl der Ausstellungsobjekte,

o) Diverse Mitglieder.
Förderung der Berufslehre beim Meister,
a) Bericht über bisherige Ergebnisse,

d) Berichtformular für die Vertrauensmänner,
o) Neue Ausschreibung für Zuschüsse an Lehrmeister.

Allfällige weitere Anregungen oder Anträge.

1.

2.

Resolution an: „Die Delegiertenversammlung des schweizer.

Gewerbevereins den 26 /27. Oktober in Basel, in Erwägung,
daß die raschen Fortschritte der Wissenschaft, der Technik, des

Verkehrs u s. w. einerseits, und die Gewerbefreiheit anderer-
seils nach und nach in den Gebieten der Industrie, des

Handels und des Gewerbes Zustände veranlaßt haben, welche

je länger je dringlicher einer umfassenden, zeitgemäßen Regelung
rufen, in Bestätigung der Delegiertenversammlungsbeschlüsse
von Zug (1888), Zürich (1889), Alldorf (1899), Bern (1891)
und insbesondere von Schaffhaujen (1892) beschließt: 1. Es
ist auf eine Aenderung der Art. 31 und 31 der Bundesver-
fassung zu dringen, in dem Sinne, daß gesetzliche Bestimm-

ungen über Ausübung von Industrie, Handel und Gewerbe,
sowie die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes in Handel
und Gewerbe ermöglicht werden, 2. Es ist ein „Bundes-
gesetz über Berufsgenoffenschaften" im Sinn und Geist der

heute behandelten Postulate, als Abschnitt der schweizerischen

Gcwerbegesctzgebung-, anzustreben. 3. Der Centralvorstand
wird eingeladen, sich beförderlichst mit weitern Interessen-
kreisen ins Einvernehmen zu setzen, um die Frage zu prüfen,
inwiefern ohne wesentliche Abweichung von den leitenden

Grundsätzen die heute behandelten Postulate erweitert oder ab-

geändert werden können, damit sie auch den Bedürfnissen der

betreffenden Kreise entsprechen und damit gemeinsam mit den-

selben die Propaganda für die Sache, sei es mittelst einer

Eingabe an die Bnndesbehörden oder nötigenfalls mittelst
eines Jnitiativbegehrens unternommen werden könne."

Die Delegiertenversammlung des schweiz. Gewerbe-
Steins in Basel nahm mit großer Mehrheit folgende
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